
Eisenwerk Hasenclever und Sohn GmbH, Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 
 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
 
(1) Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten für alle zwischen dem 
Besteller und uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Unsere Verkaufs- und 
Lieferbedingungen gelten ausschließlich; sie gelten auch in der jeweils geltenden Fassung für 
alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller aus laufender Geschäftsbeziehung auch wenn sie 
nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an und 
diesen Bedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich, es sei denn, wir hätten schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt oder diese entsprechen den VDA-Bedingungen, diesen stimmen wir 
bereits jetzt ausdrücklich zu. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von §§ 14 Abs. 
1, 310 Abs. 1 BGB, sowie juristischen Personen.   
 
(4) Abänderungen der Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 
 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
 
(1) Ist die Bestellung als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages i. S .d. § 145 BGB zu 
qualifizieren, so können wir dies innerhalb von 14 Tagen durch Übersendung einer 
Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist 
annehmen. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
maßgeblich. Das Schweigen auf eine Bestellung stellt keine Annahme dar. Entsprechendes gilt 
auch für in elektronischer Form übermittelte kaufmännische Bestätigungsschreiben, es sei denn, 
dass für die Geschäftsverbindung die beiderseitige elektronische Übermittlungsform vereinbart 
ist und die Übermittlung an die zur Entgegennahme derartiger Erklärungen ausdrücklich 
bestimmte Anschrift erfolgt. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich,, sofern sich 
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Der Besteller darf diese nur mit unserer 
schriftlichen Einwilligung an Dritte weitergeben, insbesondere dann, wenn wir diese als 
„vertraulich“ gekennzeichnet haben..  
 
(3) In unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen enthaltene Gewichte und Maße geben wir 
nach bestem Wissen an, sie stellen jedoch keine Beschaffenheitsgarantien dar. Geringfügige 
Abweichungen, insbesondere gießereitechnisch bedingte Mehr- oder Mindergewichte, 
berechtigen den Besteller nicht zu Beanstandungen und Mängelansprüchen. 



 
(4) Das aufgrund der Angaben aus den CAD-Daten des Bestellers von uns ermittelte Gewicht 
wird in dem Fall, dass sich im Verlauf der Prototypenherstellung eine Abweichung des 
durchschnittlichen Gewichts von mehr als 1% ergibt, entsprechend angepasst. Gleiches gilt für 
den darauf basierenden Stückpreis. 
 
 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise in Euro 
ab Werk, ausschließlich Verpackung und Versand; diese werden gesondert in Rechnung 
gestellt. Die am Liefertag geltende gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. 
 
(2) Bei Änderungen in den Spezifikationen oder Zeichnungen und bei zusätzlichen 
Anforderungen, die auf die Kosten Einfluss haben, ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine 
angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Änderungen zu verlangen. 
 
(3) Tritt bei Verträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und unbefristete 
Verträge) nach Ablauf der ersten vier Wochen Vertragslaufzeit eine wesentliche Änderung der 
Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine 
angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. 
 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Eine Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können. Der Abzug von Skonto 
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Nach Ablauf der Zahlungsfrist von 14 Tagen gerät 
der Besteller gemäß § 286 II Nr. 1 in Verzug, ohne dass es einer Mahnung durch uns bedarf. 
Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. in Rechnung zu stellen. Der Nachweis eines 
höheren Schadens bleibt unbenommen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regeln betreffend 
der Folgen des Zahlungsverzugs. 
 
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Wir können mit sämtlichen Forderungen die uns 
gegen den Käufer zustehen gegen sämtliche Forderungen aufrechnen, die der Käufer gegen 
uns hat. 
 
(6) Sofern wir Verpflichtungen zur Änderung oder Anpassung des Liefergegenstandes oder der 
Herstellungsverfahren in qualitativer, technischer oder preislicher Hinsicht übernommen haben, 
wird eine Amortisation dieser Leistungen durch das Liefergeschäft oder eine sonstige 
angemessene Vergütung dieser Leistungen vorgesehen. 
 
(7) Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, sind wir berechtigt, unserer Kalkulation 
die vom Besteller für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge 
(Zielmenge) zugrunde zu legen. Nimmt der Besteller weniger als die Zielmenge ab, sind wir 
berechtigt, den Preis pro Einheit angemessen zu erhöhen. 



 
(8) Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche 
Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Wird nicht 
rechtzeitig abgerufen oder eingeteilt, sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, 
selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder von dem noch rückständigen Teil des 
Liefervertrages zurückzutreten. Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder 
nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich der Zeit oder Menge durch den Besteller 
verursacht sind, gehen zu seinen Lasten, wobei unsere Kalkulation maßgeblich ist. 
 
(9) Im Falle der Lieferung teilweise fehlerhafter Ware ist der Besteller dennoch verpflichtet, 
Zahlung für den unstreitig fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn 
nicht von Interesse ist. 
 
(10) Grenzüberschreitenden Lieferungen erfolgen unverzollt und unversteuert. Soweit Zölle, 
Steuern und sonstige Abgaben erhoben werden, gehen diese zu Lasten des Bestellers. 
 
(11) Holt ein außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässiger Besteller oder dessen 
Beauftragter Ware ab und befördert oder sendet sie in das Ausland, so hat der Besteller uns 
dies durch Übergabe von Belegen, die den Anforderungen des Umsatzsteuerrechts der 
Bundesrepublik Deutschland genügen, nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht innerhalb von 
30 Kalendertagen nach Übergabe der Ware erbracht, so hat der Besteller die Umsatzsteuer 
gemäß dem für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen. 
 
(12) Wird die Ware in einen anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschaftsunion geliefert, 
so ist der Besteller verpflichtet, uns vor Versendung seine Mehrwertssteuer-
Identifikationsnummer, über die die Lieferung abgewickelt wird, und seinen Gewerbezweig 
mitzuteilen. 
 
 
§ 4 Lieferzeit – Verzug - Unmöglichkeit 
 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern dies für den 
Besteller nicht unzumutbar ist. 
 
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes 
ergibt, sind die von uns angegebene Lieferzeiten und Fristen stets unverbindlich. Insbesondere 
steht die Einhaltung der Lieferzeit unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen 
Selbstbelieferung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
das Werk verlassen hat oder wenn die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. 
 
(3) Ist der Besteller zur Mitwirkung verpflichtet, setzt die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der dem Besteller obliegende 
Verpflichtung voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
 
(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. 



 
(5) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
(6) Bei Verzug haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. 
Gleiches gilt, wenn der Besteller infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges berechtigt 
ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In 
diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen 
Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. 
 
(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der 
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
 
(8) Vertragsstrafen für die Überschreitung von Lieferfristen oder sonst von uns zu vertretendem 
Verzug sind nicht vereinbart. 
 
(9) Vor vollständiger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge sind wir zu keiner weiteren Lieferung 
aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Befindet sich der Besteller mit der Zahlung 
zweier aufeinander folgender Rechnungen in Verzug, so sind wir außerdem berechtigt, 
sämtliche mit dem Besteller abgeschlossenen Lieferverträge mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  
 
(10) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Der diesbezügliche 
Schadensersatz des Bestellers beschränkt sich auf 10% des Wertes desjenigen Teils der 
Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich in Betrieb genommen werden kann. 
Diese Beschränkung gilt nicht in den Fällen des § 6 Abs. 9 und § 6 Abs. 10 S. 1. 
 
 
§ 5 Gefahrenübergang  
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Werk vereinbart. 
Die Gefahr geht auch dann, wenn wir uns zur Übernahme der Transportkosten verpflichtet 
haben sollten, mit Übergabe an die Transportperson auf den Besteller über. Dies gilt auch für 
Teillieferungen. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, 
geht die Gefahr mit dem Tag der Bereitstellung über.  
 
 
§ 6 - Verpackung 
 
Hinsichtlich der jeweiligen Verpackungsart wird mit dem jeweiligen Besteller eine gesonderte 
Vereinbarung getroffen, soweit notwendig.  
 



 
§ 7 Mängelhaftung 
 
(1) Mängelansprüche des Bestellers bestehen nur unter der Voraussetzung, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Offene Sachmängel hat der Besteller unverzüglich nach Eingang der Ware 
am Bestimmungsort, verdeckte Sachmängel unverzüglich nach Entdeckung des Sachmangels 
schriftlich zu rügen. Zeigt der Besteller die Mängel nicht rechtzeitig an, so gilt die Ware als 
genehmigt. Mängelanzeigen gelten als unverzüglich, wenn sie uns schriftlich binnen Wochenfrist 
zugestellt werden. Der Besteller hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer 
Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben; auf unser Verlangen ist uns eine Probe der 
beanstandeten Ware oder die Ware  auf unsere Kosten zur Verfügung zu stellen. Bei 
unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des Bestellers mit Fracht-, 
Umschlagskosten und Überprüfungsaufwand vor. 
 
(2) Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von 
Sachmängeln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger Abnahme oder 
Erstmusterprüfung hätte feststellen können. Liefern wir ausnahmsweise auf ausdrücklichen 
Wunsch des Bestellers Teile ohne eine vorherige Erstmusterfreigabe, übernehmen wir keine 
Haftung für evtl. Fehler und deren Folgekosten, die trotz der gießereiüblichen Prüfungen vor 
Lieferungen nicht erkannt werden konnten. 
 
(3) Die Prüfung der bearbeiteten Teile obliegt dem Besteller. Teile mit freigelegten 
Gießereifehlern werden als Gießereiausschuss anerkannt. 
 
(4) Werden Teile nach erfolgter Bearbeitung trotz erkennbarer Fehler weiterverwendet oder 
verarbeitet, übernehmen wir keine Haftung. 
 
(5) Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen und Mustern usw. des Bestellers zu liefern 
haben, trägt der Besteller das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
und für die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen. 
 
(6) Bei berechtigten Mängelrügen, sind wir unter Ausschluss der Rechte des Käufers, vom 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern, zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei 
denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung 
berechtigt sind. Dann ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form der 
Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Der Besteller 
hat uns zur Nacherfüllung eine angemessene Frist zu gewähren. Im Fall der Mangelbeseitigung 
sind wir zudem verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde. 
 
(7) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, den Rücktritt 
oder die Minderung zu erklären. Die Nachbesserung gilt nach dem zweiten vergeblichen 
Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstandes weitere 
Nachbesserungsversuche angemessen und dem Besteller zumutbar sind. 



 
(8) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche 
des Bestellers gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche 
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir 
haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, 
insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
 
(9) Wir haften abweichend von Ziffer (6) jedoch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, oder auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Ansonsten kann der Besteller im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges 
für jede vollendete Woche des Verzuges eine pauschalierte Entschädigung i. H. v. 0,5% des 
Lieferwertes, jedoch nicht mehr als 5 % des Preises für den Teil der Lieferung geltend machen, 
der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte, soweit er 
nachweist, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist. Eine darüber hinaus gehende Haftung 
insbesondere Schadensersatzansprüche für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug sind 
ausgeschlossen und zwar auch für den Fall, dass eine uns zur Lieferung gesetzte Frist 
abgelaufen ist. Die dem Besteller zustehenden weiteren gesetzlichen Ansprüche, die ihm neben 
dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges zustehen, 
bleiben unberührt.  
 
(10) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt ebenfalls unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen wird jede weitere Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 
 
(11) Bei allen Ersatzzahlungen, insbesondere bei der Höhe des Schadensersatzes, sind die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten der Vertragspartner, Art, Umfang und Dauer der 
Geschäftsverbindung sowie der Wert der Ware angemessen zu berücksichtigen. 
 
(12) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt –außer in den Fällen des Vorsatzes, der 
Arglist und der groben Fahrlässigkeit – 1 Jahr ab Gefahrübergang. Hinsichtlich der Verjährung 
aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines Mangels der Sache unterliegen, gilt eine 
Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab Kenntnis des Schadens und der Person des 
Schädigers. 
 
(13) Mängelansprüche bestehen nicht, soweit nur eine unerhebliche Abweichung von der 
Beschaffenheit oder unerhebliche Beeinträchtigungen der Brauchbarkeit vorliegen, 
insbesondere, bei natürlicher Abnutzung, bei Schäden, die nach Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhaftem Einbau oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder von einem 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an der von uns gelieferten 
Ware oder an anderen Erzeugnissen mit Auswirkung auf die von uns gelieferte Ware 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 



 
(14) Inhalte der vereinbarten Spezifikation und ein etwa ausdrücklich vereinbarter 
Verwendungszweck begründen keine Garantie; die Übernahme einer Garantie bedarf 
ausdrücklich der gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 
 
(15) Wir haften nicht für Mängel, die auf Vorgaben des Bestellers wie z. B. Zeichnungen und 
Konstruktionshinweisen zurückzuführen sind. 
 
 
§ 8 Gesamthaftung 
 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Im Übrigen ist die 
Haftung aus jedem Rechtsgrund in Bezug auf das Vertragsverhältnis soweit zulässig auf den 
Gesamtauftragswert - bei Abrufen aus oder Einzelbestellungen auf der Grundlage von 
Rahmenverträgen auf den Abruf- oder Einzelbestellwert – beschränkt, soweit nicht höhere 
Versicherungsdeckung oder höhere Ersatzansprüche gegen konzernfremde Dritte bestehen. 
Falls der Gesamtauftragswert oder der Abruf- oder Einzelbestellwert ohne gesetzliche 
Umsatzsteuer 50.000,- € überschreitet, gilt der Betrag von 50.000,- € als Haftungsobergrenze, 
soweit nicht höhere Versicherungsdeckung oder höhere Ersatzansprüche gegen konzernfremde 
Dritte bestehen. 
 
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf 
Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 
 
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
(4) Die Haftung für Produktionsausfall und entgangenen Gewinn ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. 
 
 
§ 9 Vertraulichkeit und Schutzrechte Dritter 
 
(1) Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) 
und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten 
Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und 
Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als 
vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese 
Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 5 Jahre 
nach Ende der Geschäftsverbindung. 
 
(2) Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder 
die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung 
verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt 
werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zu haltender 
Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden. 



 
(3) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind wir nur verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land 
des Erfüllungsortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter zu 
erbringen. Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von 
beigestellten Teilen des Bestellers zu liefern, so steht der Besteller dafür ein, dass Schutzrechte 
Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Wir werden den Besteller 
auf uns bekannte Rechte hinweisen. Der Besteller hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen 
und den Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Wird uns die Herstellung oder Lieferung 
von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so sind wir – 
ohne Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch 
den Besteller und den Dritten einzustellen. Sollte uns durch die Verzögerung die Weiterführung 
des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so sind wir zum Rücktritt berechtigt. 
 
 
§ 10 Zeichnungen, Beschreibungen und Schutzrechte 
 
(1) Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu 
liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorlegenden 
Vertragspartners. 
 
(2) Bei Aufträgen, deren Ausführung von uns Entwicklungsarbeiten erfordert, erwirbt der 
Besteller kein Erfinder- oder sonstiges Recht an den entwickelten Gegenständen oder 
Verfahren, an unserem Know-how sowie an den Einrichtungen zur Herstellung dieser 
Gegenstände, auch wenn er sich an einem Teil der Entwicklungs- und/oder Herstellungskosten 
beteiligt hat. Rechte nach dem Arbeitnehmererfindergesetz bleiben unberührt. 
 
 
§ 11 Muster und Fertigungsmittel 
 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Kosten für von uns abnehmerbezogen 
angeschaffte Fertigungsmittel (Werkzeuge, Modelle, Formen, Schablonen etc.) zu einem Drittel 
bei Auftragserteilung, einem Drittel bei Vorlage des Musters und einem Drittel bei Serienfreigabe 
(spätestens jedoch bei Serienanlauf) vom Besteller zu bezahlen. 
 
(2) Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt der Lieferer Eigentümer der für den Besteller 
durch den Lieferer selbst oder einen von ihm beauftragten Dritten hergestellten Fertigungsmittel. 
Fertigungsmittel werden nur für Aufträge des Bestellers verwendet, solange der Besteller seinen 
Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Wir sind nur dann zum kostenlosen Ersatz 
dieser Fertigungsmittel verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Besteller zugesicherten 
Ausbringungsmenge erforderlich sind. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung erlischt zwei 
Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus dem Fertigungsmittel und vorheriger 
Benachrichtigung des Bestellers. 
 
(3) Soll vereinbarungsgemäß der Besteller Eigentümer der Fertigungsmittel werden, geht das 
Eigentum nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für sie auf ihn über. Die Übergabe der 
Fertigungsmittel an den Besteller wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Bestellers 
ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers und von der 
Lebensdauer der Fertigungsmittel sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem 
ausschließlichen Besitz berechtigt. Wir haben die Fertigungsmittel als Fremdeigentum zu 
kennzeichnen und auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten zu versichern. 



 
(4) Bei bestellereigenen Fertigungsmittel gemäß Absatz (3) und/oder vom Besteller leihweise 
zur Verfügung gestellten Fertigungsmittel beschränkt sich unsere Haftung bezüglich 
Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die 
Wartung und Versicherung trägt der Besteller. Unsere Verpflichtungen erlöschen, wenn 
nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung der Besteller die 
Fertigungsmittel nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Besteller seinen 
vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfange nachgekommen ist, steht uns in jedem 
Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Fertigungsmitteln zu. 
 
 
§ 12 Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige 
unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner 
für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt 
auch, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene 
Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren 
einander unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den 
veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Ist die Nichteinhaltung der 
Lieferzeit auf vorstehende Umstände zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit um die 
Dauer der Umstände, höchstens jedoch um eine Woche. Dauert die Behinderung länger als 3 
Monate, so kann jeder Vertragspartner hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurücktreten. 
 
 
§ 13 Eigentumsvorbehaltssicherung 
 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor (Vorbehaltsware). Dies gilt auch für künftige und 
bedingte Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen 
der Geschäftsbeziehungen zustehen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn 
wir dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist gesetzt haben, es sei denn, die Fristsetzung 
ist nach dem Gesetz entbehrlich. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Im Falle des Rücktritts vom 
Vertrag sind wir nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 
 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 



 
(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen, vorausgesetzt dass er sich das Eigentum vorbehält; anderweitige Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind dem 
Besteller nicht gestattet; er tritt uns jedoch bereits jetzt zur Sicherung der Vorbehaltsware alle 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung bis auf Widerruf 
berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
 
(5) Die in Abs. (4) stehende Berechtigung zur Weiterveräußerung der Kaufsache im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang des Bestellers wird nur gewährt, solange kein 
Zahlungsverzug des Bestellers uns gegenüber vorliegt. Befindet sich der Besteller im 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, ihm die Weiterveräußerung grundsätzlich zu untersagen 
oder es steht uns frei, den Forderungseinzug selbst vorzunehmen. 
 
(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
 
(7) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene (Mit-)Eigentum 
für uns. 
 
(8) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 
 
(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns. 
 



 
§ 14 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
 
(1) Gerichtsstand ist das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht; wir sind jedoch 
berechtigt am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 
 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 
 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort für Leistungen, Lieferungen und Zahlungen. 
 
 
§ 15 Zahlungsunfähigkeit – Kündigung unbefristeter Verträge – Salvatorische Klausel 
 
(1) Im Falle der Insolvenz des Bestellers, der Einleitung des Insolvenzverfahrens durch den 
Besteller oder der Insolvenzanmeldung durch die Gläubiger des Bestellers sind wir berechtigt, 
diesen Vertrag nach schriftlicher Benachrichtigung des Bestellers ohne Haftung diesem 
gegenüber fristlos zu kündigen. 
 
(2) Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende kündbar. 
 
(3) Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder dieser Bedingungen zwischen dem Besteller und 
uns nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind im Rahmen des 
Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im 
wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine 
wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes bewirkt wird. Gelingt es den Parteien nicht, eine 
adäquate Regelung zu finden, so richtet sich der diesbezügliche Inhalt des Vertrages nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 

Stand: Juli 2010 

 

 


